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1. Gegenstand der Darstellung 

Vor dem Hintergrund sehr hoher Kosten für Wohnraum in bestimmten Gemeinden wurden von 
den Kommunen seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sog. „Einheimischenmodelle“ 
(jetzt: „Ansiedlungsmodelle“) eingeführt, die zur Deckung des Wohnbedarfs bestimmter Bevölke-
rungsgruppen mit Ortsbezug beitragen sollen. 

Gleichzeitig soll dadurch im Interesse der Bevölkerungsstruktur der Gemeinde der Anteil über-
durchschnittlich finanzstarker auswärtiger Grundstückserwerber begrenzt werden. 

Auftragsgemäß wird hier zunächst die Entwicklung des Einheimischenmodells vor dem Hinter-
grund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und Vertragsverletzungsver-
fahren gegen die Bundesrepublik Deutschland seitens der Europäischen Kommission skizziert. 

Ergänzend werden die bayerischen Leitlinien für Einheimischenmodelle, die diesbezüglich im 
Baugesetzbuch (BauGB)1 vorgenommenen Modifikationen sowie ausgewählte zivilrechtliche As-
pekte vorgestellt. 

Hingewiesen sei darauf, dass hier nur Grundzüge verbreiteter Regelungen vorgestellt werden 
können. Im konkreten Einzelfall ist die Betrachtung und Bewertung der Details der jeweiligen Lö-
sung unverzichtbar. 

 

2. Begriffsklärung: Einheimischer 

Im Interesse der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden oft der Begriff „Einheimischer“ als Be-
zeichnung für Menschen gebraucht, die die sogenannten „Einheimischenmodelle“ begünstigen. 
Dies entspricht auch dem allgemein üblichen Sprachgebrauch. 

Unter welchen Voraussetzungen genau welche Menschen von diesen Modellen begünstigt wer-
den, wird unter 6. auf S. 17 erläutert. 

3. Definition: Einheimischenmodell 

Eine allgemeingültige Definition des Einheimischenmodells gibt es im Hinblick auf die verschie-
denen Ausprägungen dieser Modelle nicht. In den Kommunen haben sich verschiedene Kon-
zepte entwickelt. Für alle hier untersuchten Konzepte gilt folgende Definition: 

                                     

1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. Abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html. Zuletzt abgerufen – wie alle URL in dieser 
Arbeit – am 12. Juli 2023. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
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„Einheimischen- und Sozialmodelle dienen der vorrangigen Deckung des Wohnbedarfs 
der (ortsansässigen) Bürgerinnen und Bürger, insbesondere (junger) Familien oder Allein-
erziehender durch Eigentumsbildung. In Gebieten mit hohem Zuzugsdruck und hohen 
Grundstückspreisen stellt die Kommune sicher, dass bedürftigere Bürgerinnen und Bürger 
mit einem im Einzelfall unterschiedlich ausgestalteten Ortsbezug einen erleichterten Zu-
griff auf Bauland haben. In Gebieten mit sinkender Bevölkerungszahl können „Einheimi-
schenmodelle“ dazu beitragen, die Ansiedlung neuer Bürgerinnen und Bürger anzusto-
ßen, indem Grundstücke vergünstigt bisher Ortsfremden angeboten werden.“2 

Eine Begünstigung beim Zugriff auf Bauland ist die häufigste Form von Einheimischenmodellen. 
Daneben gibt es aber auch Programme, die den Wohnbedarf der begünstigten Bevölkerungsgrup-
pen durch den Zugang zu preiswerten Mietwohnungen oder den Erwerb günstigerer Eigentums-
wohnungen decken. 

Im Folgenden seien die wichtigsten Modelle überblicksartig dargestellt. Dabei ist zu beachten, 
dass es in jeder Gemeinde aufgrund regionaler Spezifika Abweichungen geben kann.  

3.1. Vertragsmodell 

Bei den Vertragsmodellen wird die Gemeinde selbst nicht Eigentümer des noch nicht beplanten 
Grundstücks, sondern schließt mit dem Eigentümer des Grundstücks einen Vertrag, aufgrund 
dessen sie einen Einfluss darauf hat, an wen der Eigentümer zu welchem Preis das ganze Grund-
stück oder einen Teil davon verkauft. So wird ein „Sondermarkt, der weitgehend von der Ge-
meinde gesteuert wird, ausschließlich ‚Einheimischen‘ offensteht und sich durch ein verbilligtes 
Preisniveau auszeichnet,“3 geschaffen. 

Zur Veranschaulichung seien zwei verbreitete Modelle kurz vorgestellt: 

3.1.1. Weilheimer Modell 

Ausgangspunkt ist ein unbeplantes Grundstück. Der Eigentümer dieses unbeplanten Grundstücks 
möchte, dass dieses als Bauland ausgewiesen wird. Die Gemeinde möchte einen Einfluss darauf 
haben, dass der Eigentümer nach der Ausweisung als Bauland das ganze Grundstück oder Teile 
des Grundstücks an Angehörige der begünstigten Bevölkerungsgruppen verkauft. 

                                     

2 Bayerischer Städtetag: Grundbegriffe des sozialen Wohnungsbaus. 2. Auflage, München März 2017, S. 22. Ab-
rufbar unter: https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf. 

3 Jachmann, Monika: Rechtliche Qualifikation und Zulässigkeit von Einheimischen-Modellen als Beispiel für 
Verwaltungshandeln durch Vertrag. In: Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Lan-
desnotarkammer Bayern - MittBayNot 1994, S. 93 ff. [94]. 

https://www.bay-staedtetag.de/fileadmin/Downloads/Broschueren/gdswonlinefassung.pdf
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Ein Maximalpreis für den Verkauf wird dabei nicht vereinbart. Ein preisgünstigerer Sondermarkt 
zugunsten der begünstigten Bevölkerungsgruppe entsteht deshalb, weil der Grundstückseigentü-
mer innerhalb einer bestimmten Frist nur an die weniger zahlungskräftigen Angehörigen der be-
günstigten Bevölkerungsgruppen verkaufen kann.4 

Für den Eigentümer hat dies den Vorteil, dass sein Grundstück durch die Ausweisung als Bau-
land an Wert gewinnt. Für die Gemeinde hat dies den Vorteil, dass Angehörige der von ihr be-
günstigten Bevölkerungsgruppen zu einem günstigeren Preis Bauland erwerben können. 

Dies geht folgendermaßen vor sich: Der Eigentümer eines Grundstücks macht der Gemeinde vor 
der Ausweisung des Grundstücks als Bauland ein Kaufangebot zu einem bestimmten Preis. „Zur 
Sicherung des künftigen Übereignungsanspruchs wird eine Vormerkung5 eingetragen. Der Grund-
stückseigentümer verpflichtet sich, ohne Zustimmung der Gemeinde keine Verpflichtungs- oder 
Verfügungsgeschäfte über das Grundstück abzuschließen. Die Gemeinde verpflichtet sich, das 
Kaufangebot nur anzunehmen, wenn der Grundstückseigentümer binnen einer bestimmten Frist 
das Grundstück nicht an den im Angebot genannten Personenkreis oder wenn er es während die-
ser Frist an einen ‚Nicht-Einheimischen‘ überträgt.“6 

                                     

4 S. dazu: Kühne, Hannah: Baulandsicherung im Rahmen von Einheimischenmodellen. Bachelorarbeit. Meißen 
2022, S.12 mwN. Abrufbar unter: https://opus.bsz-bw.de/hsf/frontdoor/deliver/in-
dex/docId/2203/file/Kuehne_Hannah-Bachelorarbeit.pdf. 

5 Vormerkung: 

  1. Begriff:  

 Vorläufige Eintragung im Grundbuch zur Sicherung einer künftigen Eintragung eines Rechtes (§§ 883-888 BGB). 
Voraussetzungen sind a) materiell: Ein Anspruch auf Änderung der Rechtslage eines Grundstücks, z.B. aufgrund 
eines Kaufvertrags (Auflassungsvormerkung, Bestellung einer Hypothek, Löschung eines Rechts (Löschungsvor-
merkung); b) formell: Eintragungsbewilligung des Betroffenen (meist des Grundstückseigentümers) oder einst-
weilige Verfügung. 

 2. Rechtsfolgen: 

  a) Unwirksamkeit nachträglicher Verfügungen, soweit sie den gesicherten Anspruch beeinträchtigen (§ 883 I 2 
BGB). 

 b) Der Rang des einzutragenden Rechts bestimmt sich nach dem Rang der Vormerkung (§ 883 III BGB). 

 c) Befriedigung aus der Insolvenzmasse, Insolvenzfestigkeit (§ 106 InsO). 

 Aus: Gablers Wirtschaftslexikon. Abrufbar unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/vormerkung-
48569. 

6 Jachmann, Monika: Rechtliche Qualifikation und Zulässigkeit von Einheimischen-Modellen als Beispiel für 
Verwaltungshandeln durch Vertrag. In: Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Lan-
desnotarkammer Bayern - MittBayNot 1994, S. 93 ff. [94]. 

https://opus.bsz-bw.de/hsf/frontdoor/deliver/index/docId/2203/file/Kuehne_Hannah-Bachelorarbeit.pdf
https://opus.bsz-bw.de/hsf/frontdoor/deliver/index/docId/2203/file/Kuehne_Hannah-Bachelorarbeit.pdf
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/vormerkung-48569
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/vormerkung-48569
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3.1.2. Traunsteiner Modell  

Beim sog. „Traunsteiner Modell“ ist Ausgangspunkt ebenfalls das ungeplante Grundstück. Im Ge-
genzug zur Beplanung des Grundstücks räumt der Eigentümer der Gemeinde ein Vorkaufsrecht 
ein. Der festgelegte Kaufpreis ist für eine vereinbarte Zeit unverändert, danach wird er gemäß 
dem Lebenshaltungskostenindex angepasst. 

Die Gemeinde hat das vertraglich vereinbarte Recht, einem Verkauf des Grundstücks durch den 
Eigentümer zu widersprechen, wenn 

• die Veräußerung nicht an ein Mitglied des begünstigten Personenkreises erfolgt, 
• der zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümer vereinbarte Höchstpreis für 

den Verkauf an ein Mitglied des begünstigten Personenkreises überschritten wird 
oder 

• der Erwerber des Grundstücks nicht die Verpflichtungen des Eigentümers gegen-
über der Gemeinde übernimmt.7 

3.2. Verkaufsmodell 

Weniger häufig ist das sog. „Verkaufsmodell“. Hier verkauft die Gemeinde in ihrem Eigentum 
stehende Grundstücke an Angehörige des begünstigten Personenkreises.8 

3.3. Zwischenerwerbsmodell 

Bei den Zwischenerwerbsmodellen kauft die Gemeinde in einem ersten Schritt ein Grundstück, 
das noch nicht beplant ist, aber beplant werden soll. Dabei zahlt die Gemeinde dem Eigentümer 
dieses Grundstücks ein Mehrfaches des ortsüblichen Preises für Ackerland. Der Kaufpreis bleibt 
aber erheblich unter dem Preis für ortsübliches Bauland. 

Nachdem die Gemeinden das erworbene Grundstück als Bauland ausgewiesen hat, verkauft sie 
das Grundstück oder Teile davon an Angehörige von vorher definierten begünstigten Bevölke-
rungsgruppen. 

„Bei der Weitergabe an die ‚Einheimischen‘ stellt die Gemeinde durch die Vereinbarung 
von Baugeboten und Nutzungsgeboten oder durch einen schuldrechtlichen Ausschluss der 
Weiterveräußerung bzw. die Vereinbarung von Zustimmungserfordernis sein sicher, daß sie 

                                     

7 Jachmann, Monika: Rechtliche Qualifikation und Zulässigkeit von Einheimischen-Modellen als Beispiel für 
Verwaltungshandeln durch Vertrag. In: Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Lan-
desnotarkammer Bayern - MittBayNot 1994, S. 93 ff. [9f]. 

8 S. dazu: Kühne, Hannah: Baulandsicherung im Rahmen von Einheimischenmodellen. Bachelor Arbeit an der 
Hochschule Meißen (FA) und Bildungszentrum zum Erwerb des Hochschulgrades Bachelor of Laws LL.B), 
2022, S. 10 mwN. Abrufbar unter: https://opus.bsz-bw.de/hsf/frontdoor/deliver/in-
dex/docId/2203/file/kuehne_hannah-bachelorarbeit.pdf. 

https://opus.bsz-bw.de/hsf/frontdoor/deliver/index/docId/2203/file/kuehne_hannah-bachelorarbeit.pdf
https://opus.bsz-bw.de/hsf/frontdoor/deliver/index/docId/2203/file/kuehne_hannah-bachelorarbeit.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 040/23 

Seite 9 

ihr Ziel der Ansiedlung Einheimischer in dem jeweiligen Plangebiet auch tatsächlich er-
reicht.“9 

 

4. Vereinbarkeit der Einheimischenmodelle mit deutschem Recht 

Das Bundesverwaltungsgericht10 befand bereits 1993, dass das „Weilheimer Modell“ mit dem 
deutschen Recht vereinbar sei. 

4.1. Zivilrechtliche Verträge als Mittel der Erfüllung des öffentlichen Interesses 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts durfte sich die Gemeinde zivilrechtlicher Ver-
träge bedienen, um ein rechtmäßiges öffentliches Interesse zu erfüllen, „wenn ihr diese dafür am 
besten geeignet erscheinen und keine öffentlich-rechtlichen Normen oder Rechtsgrundsätze ent-
gegenstehen.“11 Das BauGB regelte damals die bauplanerische Festsetzung eines „Wohngebiets 
für Einheimische“ nicht, stand dem aber auch nicht entgegen.12 Es begründete auch kein Verbot 
im Sinne des § 134 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).13 

4.2. Vereinbarkeit des „Weilheimer Modells “ mit dem Grundgesetz (GG)  

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte auch die Verfassungsmäßigkeit des „Weilheimer Mo-
dells“: 

4.2.1. Art. 3 GG: Willkürverbot und Ungleichbehandlung 

Die Gemeinde hatte die vorherige Akzeptanz des „Weilheimer Modells“ von allen Eigentümern 
des neu ausgewiesenen Bebauungsgebiets verlangt. Für eine willkürliche Handhabung des Mo-
dells durch die Gemeinde sah das Gericht im konkreten Einzelfall keinen Anhaltspunkt.14 

                                     

9 Jachmann, Monika: Rechtliche Qualifikation und Zulässigkeit von Einheimischen-Modellen als Beispiel für 
Verwaltungshandeln durch Vertrag. In: Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Lan-
desnotarkammer Bayern - MittBayNot 1994, S. 93 ff. [94]. 

10 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 –Weilheimer Modell. 

11 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Ls. 1. 

12 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 30. 

13 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 
738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist. Ab-
rufbar unter: BGB - Bürgerliches Gesetzbuch (gesetze-im-internet.de). 

 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 31. 

14 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 33. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
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4.2.2. Art. 11 Abs. 1 GG: Freizügigkeit 

Auch eine zu einer Nichtigkeit des Vertrages führenden Verletzung des Grundrechts auf Freizü-
gigkeit sah das Gericht nicht: 

„Das Grundrecht des Art. 11 Abs. 1 GG gewährleistet nicht eine bestimmte Art und Weise 
der Wohnsitznahme. Die Inanspruchnahme der Freizügigkeit ist nicht von der Frage ab-
hängig, ob und wie Eigentum an Grund und Boden erworben werden kann, wenngleich sie 
die Entscheidung von Personen, sich in einem bestimmten Ort anzusiedeln, beeinflussen 
kann.“15 

4.2.3. Art. 14 Abs. 1 S. 1. GG: Eigentumsrecht 

Das Bundesverwaltungsgericht erkannte an, dass durch die Beschränkung des Käuferkreises auf-
grund des „Weilheimer Modells“ dem Eigentümer die Möglichkeit genommen wurde, den 
höchstmöglichen Kaufpreis zu erzielen. Diese Chance sei aber verfassungsrechtlich nicht ge-
schützt, andere Gründe für einen möglichen Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG seien nicht er-
sichtlich.16  

4.2.4. Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG: Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

4.2.4.1. Grundsatz  

Das Bundesverwaltungsgericht sah die Befugnis einer Gemeinde, im Interesse der Entwicklung 
der örtlichen Sozialstruktur auf die Eigentümerverhältnisse in einem Baugebiet einzuwirken, im 
Hinblick auf Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG solange als gegeben an, wie keine gegenteiligen Regelungen 
im BauGB gegeben seien: Die Gemeinde verfolge mit dem „Weilheimer Modell“ nicht nur eine 
landesplanerische Zielsetzung, sondern auch kommunalpolitische Anliegen:  

„[D]enn Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft i.S. von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 
sind diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln 
und auf sie einen spezifischen Bezug haben, die mithin den Gemeindeeinwohnern gerade 
als solchen gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben und -wohnen der Menschen 
in der Gemeinde betreffen (BVerfG, Beschluß vom 23. November 1988 - 2 BvR 1619, 
1628/83 - BVerfGE 79, 127 <151 f.>). In diesem Sinne kann auch die Ortsverbundenheit 
der Gemeindeeinwohner ein für Bestand und Entwicklung der kommunalen Gemeinschaft 
bedeutsamer Faktor sein, der durch die Möglichkeit, in der Gemeinde Grundeigentum zu 

                                     

15 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 33. 

16 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 33. 

 Rixner in: Rixner/Biedermann/Charlier: Systematischer Praxiskommentar BauGB/BauNVO, online o.J., § 11 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB, Rn. 36 b weist mwN auf die Problematik der Frage hin, ob und in welchem Umfang sich die 
Gemeinde von einem Grundstückseigentümer, der aus einer Baurechtsentwicklung profitiert, Flächen zur De-
ckung des Wohnbedarfs bestimmter Bevölkerungsgruppen verbilligt übertragen oder mit Konditionen versehen 
darf. 
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erwerben, verstärkt werden kann, wenngleich die Teilhabe des einzelnen an Bestand und 
Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft selbstredend kein individuelles Grundeigentum 
im Gemeindegebiet voraussetzt.“17 

Das Bundesverwaltungsgericht billigte die Absicht der Gemeinde, „die kontinuierliche Entwick-
lung der Gemeinde unter Anknüpfung an die Ortsverbundenheit der Einwohner zu fördern.“18 

4.2.4.2. Grenze 

Das Gericht begrenzte den von ihm eröffneten Handlungsspielraum der Gemeinde eindeutig: 

„Dem Gemeinwohl abträglich könnte eine Handhabung des Modells dann sein, wenn sie 
darauf angelegt ist, ‘Nichteinheimische‘ von einer Integration auszuschließen oder gar von 
dem Gemeindegebiet fernzuhalten.“19 

Als Indiz dafür, dass solche Absichten nicht vorliegen, wertete das Gericht den Umstand, dass 
Interessenten zahlreiche Bauplätze ohne „Einheimischenbindung“ zur Verfügung standen. 

 

5. Vereinbarkeit der Einheimischenmodelle mit europäischem Recht 

Einheimischenmodelle können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit europäischem Recht 
vereinbar und damit rechtlich unangreifbar sein. Die Hintergründe seien hier kurz dargestellt: 

5.1. Bedenken der Europäischen Kommission gegen Einheimischenmodelle 

Die Europäische Kommission hatte bereits nach der Jahrtausendwende unter dem Gesichtspunkt 
eines möglichen Verstoßes gegen die Niederlassungsfreiheit und die Freiheit des Kapitalverkehrs 
Bedenken gegen Einheimischenmodelle, die es nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland 
gab.  

Im Juni 2007 leitete die Europäische Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen 
eines von der nordrhein-westfälischen Gemeinde Selfkant praktizierten Einheimischenmodells 

                                     

17 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 32. 

18 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 32. 

19 BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 – Weilheimer Modell –, iuris Rn. 32. 
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ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Dieses Verfahren wurde im Oktober 2009 wegen der Rege-
lungen der bayerischen Städte Vohburg a. d. Donau, Weilheim i. Oberbayern sowie Seeshaupt 
und Bernried am Starnberger See ausgeweitet.20 

Im November 2009 legte das Bayerische Staatsministerium des Innern gegenüber dem Bundesmi-
nisterium des Innern ausführlich dar, dass die genannten Einheimischenmodelle seiner Meinung 
nach nicht gegen die europäischen Grundfreiheiten verstoßen. Eine entsprechende Mitteilung der 
Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Kommission erfolgte im Februar 2010.21 

Die Argumentation der Bundesrepublik Deutschland vermochte die Europäische Kommission je-
doch nicht zu überzeugen. Sie signalisierte im Januar 2011, dass ein Verfahren vor dem Europäi-
schen Gerichtshof wahrscheinlich würde. Daraufhin begannen 2012 auf Arbeitsebene Gespräche 
über ein mögliches Kompromissmodell.22 

Der Europäische Gerichtshof sorgte mit seinem Urteil vom 8. Mai 2013 zum flämischen Immobi-
lien- und Grundstücksdekret für eine grundsätzliche rechtliche Klarheit.23 

5.2. Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 8. Mai 2013 – flämisches Dekret 

Das flämische Dekret sollte den Immobilienbedarf der einheimischen Bevölkerung in einigen flä-
mischen Gemeinden befriedigen. Dort hatten die hohen Grundstückspreise die weniger begüterte 
einheimische Bevölkerung faktisch vom Immobilienmarkt ausgeschlossen. Stattdessen zogen fi-
nanzkräftigere Personen aus anderen Gemeinden zu.24 

Konkret sollte das flämische Dekret Personen ohne „ausreichende Bindung“ zu den Gemeinden 
daran hindern, Liegenschaften zu erwerben, für mehr als neun Jahre zu mieten oder ein Erb-
pacht- oder Erbbaurecht daran zu erwerben. Eine solche Bindung – und damit die entsprechende 
Berechtigung – sollte auch nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer außerhalb der Gemeinde er-
löschen.25 

                                     

20 Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-
Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 5. Abrufbar unter: https://wohnungsbau-
konferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

21 Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-
Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 6. Abrufbar unter: https://wohnungsbau-
konferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

22 Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-
Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 6f. Abrufbar unter: https://wohnungsbau-
konferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

23 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 – C-197/11 und C-203/11 – flämisches Dekret. 

24 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 24. 

25 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 23. 

https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 040/23 

Seite 13 

Unabhängig von den Regelungen in Flandern im Einzelfall stellen sich bei dem flämischen De-
kret grundsätzlich dieselben rechtlichen Fragen wie bei den deutschen Einheimischenmodellen. 

In diesem Urteil stellte der EuGH fest, dass regionale Regelungen, „die die Übertragung von Lie-
genschaften, die in bestimmten Gemeinden belegen sind, der Überprüfung des Bestehens einer 
‘ausreichenden Bindung‘ des potenziellen Erwerbers oder Mieters zu diesen Gemeinden durch 
eine provinzielle Bewertungskommission unterwirft“, in der Regel Grundfreiheiten des Unions-
rechts unzulässigerweise beschränken.26 

Der EuGH räumte aber ein, dass unter bestimmten Voraussetzungen solche Beschränkungen bei 
der Übertragung des Eigentums von Liegenschaften gerechtfertigt sein können. So könnten solche 
Beschränkungen „im Zusammenhang mit der Sozialwohnungspolitik eines Mitgliedstaats, mit 
der ein ausreichendes Wohnangebot für einkommensschwache Personen oder andere benachtei-
ligte Gruppen der örtlichen Bevölkerung sichergestellt werden soll“, gerechtfertigt sein.27 

Dieses Urteil sei im Folgenden im Hinblick auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV)28 und die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,29 dargestellt: 

5.2.1. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten 

Zu prüfen war also einerseits die Einschränkung des Zuzugs durch einen versagten Immobilien-
erwerb und andererseits der Verlust des Rechts auf einen solchen durch einen Verlust der Bin-
dung an die Gemeinde durch Wegzug. 

5.2.1.1. Art. 21 AEUV: Bewegungsfreiheit und Aufenthaltsfreiheit; Art. 45 AEUV: Arbeitneh-
merfreizügigkeit; Art. 49 AEUV: Niederlassungsfreiheit sowie Art. 22 der Richtlinie 
2004/38/EG: Räumlicher Geltungsbereich des Rechts auf Aufenthalt und des Rechts 

                                     

26 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 – C-197/11 und C-203/11 – flämisches Dekret –, juris Ls.2, Abs. 1. 

27 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 – C-197/11 und C-203/11 – flämisches Dekret –, juris Ls.2, Abs. 2. 

28  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung. ABl. C 326 vom 26. Oktober 
2012, S. 1 ff. Abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=IT. 

29  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Uni-
onsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzu-
halten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/ 68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG 
(Text von Bedeutung für den EWR). ABl. L 158 vom 30. April 2004, S. 77 ff. Abrufbar unter: https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038
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auf Daueraufenthalt und Art. 24 der Richtlinie 2004/38/EG: Gleichbehandlungsgrund-
satz 

Art. 21 AEUV, Art. 45 AEUV, Art. 49 AEUV sowie Art. 22 und 24 der Richtlinie 2004/38/EG ge-
währleisten nicht nur die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, sondern verbieten 
auch nationale Maßnahmen, „die die Angehörigen eines Mitgliedstaats daran hindern oder da-
von abhalten, diesen Staat zu verlassen, um ihr Recht auf Freizügigkeit in der Union wahrzuneh-
men.“30 Dies gilt unabhängig von der Staatsangehörigkeit der von diesen Einschränkungen Be-
troffenen. 

Insofern verstößt das flämische Dekret unter beiden Gesichtspunkten gegen die Europäischen 
Grundfreiheiten.31 

5.2.1.2. Art. 56 AEUV: Freiheit des Dienstleistungsverkehrs 

Die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs wird dadurch eingeschränkt, dass Immobilienunterneh-
men – sowohl aus Belgien als auch aus der Europäischen Union – nur dann Liegenschaften er-
werben etc. können, wenn eine „ausreichende Bindung“ zu der fraglichen Gemeinde besteht.32 

5.2.1.3. Art. 63 AEUV: Freiheit des Kapitalverkehrs  

Die Freiheit des Kapitalverkehrs wird bereits dadurch eingeschränkt, dass natürliche oder juristi-
sche Personen sich der Prüfung einer „ausreichenden Bindung“ unterwerfen müssen. So eine Ob-
liegenheit kann nämlich dazu führen, dass gemeindefremde natürliche oder juristische Personen 
davon abgehalten werden, in den fraglichen Gemeinden zu investieren.33 

5.2.2. Einheimischenmodelle – Allgemeininteresse und Verhältnismäßigkeit 

Nationale Maßnahmen, die die Europäischen Grundfreiheiten behindern oder weniger attraktiv 
machen, können unter bestimmten Umständen aber gerechtfertigt sein. Dafür müssen Sie zu-
nächst ein Ziel verfolgen, dass im Allgemeininteresse liegt. Dann müssen sie dazu geeignet sein, 
dieses Ziel zu erreichen und dafür nur die unbedingt erforderlichen Mittel anwenden, also ver-
hältnismäßig sein.34 

                                     

30 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 38 mwN. 

31 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 39 f. 

32 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 42 f. 

33 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 45 ff. 

34 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 49. 
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5.2.2.1. Rechtfertigung der Einheimischenmodelle durch Allgemeininteresse 

Einheimischenmodelle, die das Ziel haben, „den Immobilienbedarf der am wenigsten begüterten 
einheimischen Bevölkerung zu befriedigen, insbesondere denjenigen sozialschwacher Personen 
und junger Haushalte sowie alleinstehender Personen, die nicht in der Lage [sind], ausreichendes 
Kapital für den Kauf oder die Miete einer Liegenschaft in den Zielgemeinden aufzubauen“35, kön-
nen „zwingende Gründe des Allgemeininteresses“36 – und damit einen Rechtfertigungsgrund für 
die Einschränkung der Grundfreiheiten – darstellen. 

5.2.2.2. Eignung der einschränkenden Maßnahmen 

In dem flämischen Dekret war vorgesehen, dass eine „ausreichende Bindung“ an die Gemeinde 
bei Erfüllung einer der folgenden drei Bedingungen gegeben wäre:  

• Die Person, der die Liegenschaft übertragen werden soll, muss vor der Übertragung des 
Eigentums etc. mindestens sechs Jahre lang ununterbrochen in der Zielgemeinde oder in 
einer angrenzenden Gemeinde wohnhaft gewesen sein. 

• Der Käufer oder Mieter muss zum Zeitpunkt der Übertragung des Eigentums etc. mindes-
tens eine halbe Woche in der Gemeinde arbeiten. 

• Der Käufer oder Mieter muss aufgrund eines wichtigen und dauerhaften Umstandes eine 
gesellschaftliche, familiäre, soziale oder wirtschaftliche Bindung an die Gemeinde aufge-
baut haben. 

Diese Bedingungen waren nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs nicht dazu geeignet, das 
Ziel, materiell weniger begünstigten Personen den Erwerb von Eigentum etc. zu ermöglichen, zu 
erreichen. Der Europäische Gerichtshof schloss sich dem Votum des Generalsanwalts an, der zu 
der Auffassung gelangt war, dass „keine dieser Bedingungen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit den sozioökonomischen Aspekten, die dem von der flämischen Regierung geltend gemachten 
Ziel, ausschließlich die am wenigsten begüterte einheimische Bevölkerung auf dem Immobilien-
markt zu schützen“37, zu erreichen, geeignet war: 

„Solche Bedingungen können nämlich nicht nur von dieser am wenigsten begüterten Be-
völkerung erfüllt werden, sondern auch von anderen Personen, die über ausreichende Mit-
tel verfügen und folglich keinen besonderen Bedarf an sozialem Schutz auf dem Immobili-
enmarkt haben.“38 

                                     

35 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 50. 

36 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 52. 

37 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 55. 

38 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 55: Der EuGH schließt, 
dass die betreffenden Maßnahmen über das hinausgingen, was zur Erreichung des Ziels erforderlich sei. Es 
spricht viel dafür, dass dies keine Frage der Erforderlichkeit der Maßnahmen ist, sondern eine Frage der Eig-
nung. 
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Der Europäische Gerichtshof forderte außerdem auch möglichst objektive Kriterien, die den Er-
messensspielraum der jeweiligen Behörde in der Frage, ob eine „ausreichende Bindung“ an die 
Gemeinde gegeben sei, möglichst eng begrenzen sollte: 

„Soll ein derartiges System trotz des Eingriffs in eine solche Grundfreiheit gerechtfertigt 
sein, muss es daher auf objektiven, nicht diskriminierenden [,] im Voraus bekannten Kri-
terien beruhen, damit der Ermessensausübung durch die nationalen Behörden hinrei-
chende Grenzen gesetzt werden.“39 

5.2.2.3. Erforderlichkeit der einschränkenden Maßnahmen 

Der Europäische Gerichtshof zweifelt auch an der Erforderlichkeit der getroffenen Maßnahmen: 

„Vorstellbar wären zum Beispiel Kaufprämien oder sonstige speziell zugunsten der am 
wenigsten begüterten Personen konzipierte Arten von Beihilfen, um insbesondere denjeni-
gen, die ein schwaches Einkommen nachweisen können den Kauf oder die Miete von Lie-
genschaften in den Zielgemeinden zu ermöglichen.“40 

5.2.3. Zusammenfassung des Urteils und seine Folgen 

Der Europäische Gerichtshof erkannte in der Entscheidung vom 8. Mai 2013 zwar an, dass ein 
Einheimischenmodell ein Allgemeininteresse sein kann, das Beeinträchtigungen der Europäi-
schen Grundfreiheiten rechtfertigen kann. Er stellte aber sowohl hinsichtlich der Eignung der je-
weiligen Maßnahmen zur Erreichung des Zwecks als auch hinsichtlich möglichst objektiver Kri-
terien für die Entscheidung erhebliche Anforderungen. 

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Einheimischenmodelle also dem europäischen 
Recht entsprechen.  

Nach Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission einerseits und der Bundesrepub-
lik Deutschland sowie dem Freistaat Bayern andererseits wurde ab Mai 2016 mit der Erarbeitung 
eines neuen Modellvorschlags mit starker Gewichtungsmöglichkeit der Ortsansässigkeit im Rah-
men einer durch Punkte möglichst objektivierten Abwägung begonnen.41 

                                     

39 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 57 mwN. 

40 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 56. 

41 Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-
Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 8 ff. Abrufbar unter: https://wohnungsbau-
konferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
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Im März 2017 bestätigte die Europäische Kommission die Vereinbarkeit des erarbeiteten Modell-
vorschlags42 mit den Europäischen Grundfreiheiten.43 

Im Mai 2017 trat der novellierte § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Kraft. Demnach kann der Erwerb an-
gemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der ört-
lichen Bevölkerung Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags sein. 

Im Juli 2017 wurden die Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland 
von der Europäischen Kommission eingestellt. Voraussetzung dafür war die Novelle von 
§ 11 BauGB.44 

 

6. Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im 
Rahmen des sogenannten Einheimischenmodells 

Die zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit sowie der Bayerischen Staatsregierung ausgehandelten Leitlinien ge-
stalteten die Einheimischenmodelle europarechtskonform aus. 

Im Hinblick darauf, dass der Europäische Gerichtshof Einheimischenmodelle zugunsten der am 
wenigsten begüterten einheimischen Bevölkerung für grundsätzlich europarechtskonform gehal-
ten hat (s. dazu 5.2.2.1. auf S. 15) statuierten die Leitlinien ein einerseits an objektive finanzielle 
Verhältnisse – Vermögensobergrenze und Einkommensobergrenze – als allgemeine Zugangsvo-
raussetzungen und andererseits an mit Punkten gewichtete Kriterien des Ortsbezugs (maximal 
50 %) und der sozialen Aspekte (mindestens 50 %) orientiertes Verfahren. 

Durch ein transparentes Verfahren mit vorher festgesetzten genauen Kriterien soll die vom Euro-
päischen Gerichtshof geforderte möglichst große Objektivität im Auswahlprozess gewährleistet 
werden. 

                                     

42 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr: Zwischen der Europäischen Kommission, dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayerischen Staatsregierung 
im Verhandlungswege erzielte Einigung Überkautelen, bei deren Anwendung die europäische Kommission in 
Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern praktizierten Einheimischenmodelle zu erheben. 
22. Februar 2017. Abrufbar unter: https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf. 

43 Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-
Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 9. Abrufbar unter: https://wohnungsbau-
konferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

44 Bayerischer Rechts- und Verwaltungsreport. BMUB: EU-Kommission stellt Vertragsverletzungsverfahren zu 
„Einheimischenmodellen“ gegen Deutschland ein. 14. Juli 2017. Abrufbar unter: https://bayrvr.boor-
berg.de/2017/07/14/bmub-eu-kommission-stellt-vertragsverletzungsverfahren-zu-einheimischenmodellen-ge-
gen-deutschland-ein/. 

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://bayrvr.boorberg.de/2017/07/14/bmub-eu-kommission-stellt-vertragsverletzungsverfahren-zu-einheimischenmodellen-gegen-deutschland-ein/
https://bayrvr.boorberg.de/2017/07/14/bmub-eu-kommission-stellt-vertragsverletzungsverfahren-zu-einheimischenmodellen-gegen-deutschland-ein/
https://bayrvr.boorberg.de/2017/07/14/bmub-eu-kommission-stellt-vertragsverletzungsverfahren-zu-einheimischenmodellen-gegen-deutschland-ein/
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Abbildung 1: Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungsmöglichkei-
ten. PowerPoint-Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 20. Abrufbar 
unter: https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Flo-
rian_Gleich.pdf. 

6.1. Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 

Vermögen und Einkommen der Bewerber dürfen (kumulativ) die jeweils von der Gemeinde vorab 
öffentlich bekannt gemachten Obergrenzen nicht überschreiten. Hier sei aus den „Leitlinien für 
Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen des so genann-
ten Einheimischenmodells“45 zitiert: 

6.1.1. Vermögensobergrenze 

• Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswertes verfü-
gen. 

                                     

45 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr: Zwischen der Europäischen Kommission, dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayerischen Staatsregierung 
im Verhandlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei deren Anwendung die europäische Kommission in 
Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern praktizierten Einheimischenmodelle zu erheben. 
22. Februar 2017. Abrufbar unter: https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf. 

https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 040/23 

Seite 19 

• Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in der betreffenden 
Gemeinde sein. Immobilieneigentum außerhalb der betreffenden Gemeinde wird als 
Vermögen angerechnet.46 

6.1.2. Einkommensobergrenze 

• Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) in Höhe des 
durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen innerhalb der Ge-
meinde erzielen. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die Berechnung auf Basis 
der addierten Einkommen und in Relation zum doppelten Durchschnittseinkommen. 

• Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 EUR über-
schritten wird, gilt für einen Bewerbers eine Einkommensobergrenze von 51.000 EUR. 
Bei einem Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkommen die doppelte Ober-
grenze nicht übersteigen. 

• Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 EUR je unterhaltspflichtigem 
Kind hinzuzurechnen. 47 

Zu beachten ist, dass die hier wiedergegebenen Werte aus dem Jahr 2017 stammen. Die Zahlen 
werden jährlich angepasst.48  

6.2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 

Die punktebasierte Gewichtung der Auswahlkriterien, also der Maßstab der Bewertung muss von 
der Gemeinde vorab konkretisiert und bekannt gemacht werden. Die Kriterien für die Vergabe der 
Punkte müssen objektiv und nicht diskriminierend sein.49 

                                     

46 Einzelheiten zu der Berücksichtigung von Vermögenswerten: Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozial-
modelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-Präsentation auf der regionalen Wohnungsbau-
konferenz 2017, Blatt 24 f. Abrufbar unter: https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uplo-
ads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

47 Einzelheiten zu der Berücksichtigung von Vermögenswerten: Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozial-
modelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-Präsentation auf der regionalen Wohnungsbau-
konferenz 2017, Blatt 26 f. Abrufbar unter: https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uplo-
ads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

48 Hinweise zu den Modalitäten der Anpassung: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr: 
Zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit und der Bayerischen Staatsregierung im Verhandlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei de-
ren Anwendung die europäische Kommission in Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern 
praktizierten Einheimischenmodelle zu erheben. 22. Februar 2017, S. 1. Abrufbar unter: https://www.stmi.bay-
ern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf. 

49 Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr: Neue Leitlinien für 
Einheimischenmodelle. Anwendungshinweise für die Bezirksregierungen und Landratsämter vom 9. Juni 2017, 
S. 3. Abrufbar unter: https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/21_leitlinien-einheimischenmo-
dell_ims-20170609.pdf. 

https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/21_leitlinien-einheimischenmodell_ims-20170609.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/21_leitlinien-einheimischenmodell_ims-20170609.pdf
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Zu beachten sind die unterschiedlichen Gewichtungsmöglichkeiten für Ortsbezugskriterien und 
Sozialkriterien: Ortsbezugskriterien dürfen zu höchstens 50% in die Gesamtbewertung einflie-
ßen. (Beispiel: Wenn insgesamt 100 Punkte zu vergeben sind, darf es für das Kriterium der Zeit-
dauer und gegebenenfalls Ehrenamt höchstens 50 Punkte geben.). Umgekehrt steht es den Ge-
meinden frei, die Sozialkriterien höher zu gewichten als den Aspekt der Zeitdauer, z. B. im Ver-
hältnis 60 : 40. 

6.2.1. Sozialkriterien 

Hier sind die bereits als Zugangskriterien genannten Aspekte Vermögen und Einkommen zu nen-
nen, die hier individuell gewichtet werden. Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergren-
zen nach Nummer 1 unterschritten werden, desto mehr Punkte gibt es. 

Darüber hinaus können weitere soziale Kriterien berücksichtigt werden. So z.B.: 

• Familienstand, 
• Pflege naher Angehöriger, 
• Behinderung etc.50 

6.2.2. Ortsbezugskriterien 

Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstrichenen Zeitdauer 

• seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder 
• seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit  

in der Gemeinde. 

Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamts berücksichtigt werden. 

• Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei einer Zeitdauer von maximal 5 Jahren er-
reicht. 

• Die Gemeinde kann die Ausübung eines Ehrenamts im Rahmen der Zeitdauer be-
rücksichtigen. Die Punkte für die verstrichene Zeitdauer seit Begründung des Erst-
wohnsitzes und/oder seit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit sind entsprechend zu 
mindern.51 

                                     

50 Eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten, Gewichtungen vorzunehmen, und illustrative 
Beispiele finden sich in: Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungs-
möglichkeiten. PowerPoint-Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 28 ff. Abrufbar 
unter: https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

51 Eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten, Gewichtungen vorzunehmen, findet sich in: 
Bayerischer Städtetag: Einheimischen- und Sozialmodelle – kommunale Gestaltungsmöglichkeiten. PowerPoint-
Präsentation auf der regionalen Wohnungsbaukonferenz 2017, Blatt 36 ff. Abrufbar unter: https://wohnungsbau-
konferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf. 

https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
https://wohnungsbaukonferenz.de/wp-content/uploads/2017/06/Fachforum_3_Florian_Gleich.pdf
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• Welche und wie viele Punkte innerhalb dieses Rahmens vergeben werden, liegt al-
lein in der Entscheidung der Gemeinde.52 

 
6.3. Sicherung des Förderungszwecks durch Sanktionen 

Der Förderungszweck kann durch Sanktionen gesichert werden. So soll der begünstigte einen an-
gemessenen Teil der Vergünstigung zurückerstatten, wenn er seinen Erstwohnsitz für weniger als 
zehn Jahre nach dem Erwerb eines Grundstücks auf diesem hat. Dieser prozentuale Anteil der 
Sanktionszahlung errechnet sich in der Regel aus dem Zeitraum, der bis zu einer Nutzung von 
zehn Jahren fehlt. So könnte er z.B. bei 20 % liegen, wenn der Erwerber nach acht Jahren seinen 
Erstwohnsitz auf dem erworbenen Grundstück aufgibt.53 

7. Novelle von § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Voraussetzung für die Beilegung der Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die 
Bundesrepublik Deutschland war u.a. eine ausdrückliche gesetzliche Verankerung des Einheimi-
schenmodells. 

7.1. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in der vom 21. Juni 2013 bis zum 12. Mai 2017 geltenden Fassung 
vom 11. Juni 2013 

In dieser Fassung wurde bestimmt, dass Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags einer Ge-
meinde u.a. sein kann: 

„die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere 
die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung, die 
Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1a Absatz 3, die Berücksichtigung baukultu-
reller Belange, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen 
Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölke-
rung;“ 

                                     

52 Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr: Neue Leitlinien für 
Einheimischenmodelle. Anwendungshinweise für die Bezirksregierungen und Landratsämter vom 9. Juni 2017, 
S. 2. Abrufbar unter: https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/21_leitlinien-einheimischenmo-
dell_ims-20170609.pdf. 

53 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr: Zwischen der Europäischen Kommission, dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayerischen Staatsregierung 
im Verhandlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei deren Anwendung die europäische Kommission in 
Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern praktizierten Einheimischenmodelle zu erheben. 
22. Februar 2017, S. 2. Abrufbar unter: https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf. 

 Weiterführend dazu: Rixner in: Rixner/Biedermann/Charlier: Systematischer Praxiskommentar 
BauGB/BauNVO, online o.J., § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, Rn. 37. 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/21_leitlinien-einheimischenmodell_ims-20170609.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/21_leitlinien-einheimischenmodell_ims-20170609.pdf
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf
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Im Hinblick darauf, dass der Europäische Gerichtshof Einheimischenmodelle zugunsten der am 
wenigsten begüterten einheimischen Bevölkerung für grundsätzlich europarechtskonform gehal-
ten hat (s. dazu 5.2.2.1. auf S. 15) bedurfte der Gesetzestext einer entsprechenden Modifikation. 

 

7.2. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in der vom 13. Mai 2017 an gültigen Fassung vom 4. Mai 2017 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt – Bundestagsdrucksache 18/1942 vom 23. Ja-
nuar 201754 – wurde durch den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  – Aus-
schuss-Drucksache 18(16)52955 – in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit vom 8. März 2017 bezüglich § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ergänzt. Gegenstand 
eines städtebaulichen Vertrags einer Gemeinde kann nunmehr u.a. sein: 

„die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere 
die Grundstücksnutzung, auch hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung, die 
Durchführung des Ausgleichs im Sinne des § 1a Absatz 3, die Berücksichtigung baukultu-
reller Belange, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen 
Wohnraumversorgungsproblemen sowie der Erwerb angemessenen Wohnraums durch ein-
kommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung;“ 

Auf S. 5 des Änderungsantrags wird diese Modifikation erläutert und in den Zusammenhang mit 
der Beilegung des Vertragsverletzungsverfahrens gestellt: 

„Die Europäische Kommission hat aufgrund der Praxis einiger deutscher Gemeinden, 
Ortsansässigen beim Grunderwerb einen Preisnachlass zu gewähren (sog. Einheimischen-
modelle), seit dem Jahr 2007 gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren (DE 
2006/4271) geführt; in dieser Praxis sei eine europarechtswidrige Diskriminierung zu er-
blicken. Um die Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens gesetzgeberisch zu beglei-
ten, soll auch im Wortlaut des § 11 BauGB56 hervorgehoben werden, dass Einheimischen-
modelle bei europarechtskonformer Ausgestaltung dem Erwerb angemessenen Wohn-
raums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Be-
völkerung dienen.“ 

 

                                     

54 Abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/18/109/1810942.pdf. 

55 Abrufbar unter: http://ssvreport.bundestag.btg:7900/volltexte/4A/4A254AB-
FEB723EFDE05350F91AAC8F9B.pdf. 

56 Gemeint ist § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. 

https://dserver.bundestag.de/btd/18/109/1810942.pdf
http://ssvreport.bundestag.btg:7900/volltexte/4A/4A254ABFEB723EFDE05350F91AAC8F9B.pdf
http://ssvreport.bundestag.btg:7900/volltexte/4A/4A254ABFEB723EFDE05350F91AAC8F9B.pdf
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8. Fazit: 

Nationale Maßnahmen, die die Europäischen Grundfreiheiten behindern oder weniger attraktiv 
machen, können nach Auffassung des europäischen Gerichtshofs unter bestimmten Umständen 
gerechtfertigt sein. 

Einheimischenmodelle, die das Ziel haben, „den Immobilienbedarf der am wenigsten begüterten 
einheimischen Bevölkerung zu befriedigen, insbesondere denjenigen sozialschwacher Personen 
und junger Haushalte sowie alleinstehender Personen, die nicht in der Lage [sind], ausreichendes 
Kapital für den Kauf oder die Miete einer Liegenschaft in den Zielgemeinden aufzubauen“57, kön-
nen „zwingende Gründe des Allgemeininteresses“58 darstellen: 

Entsprechende nationale Regelungen sind so auszugestalten, dass nur dieser Personenkreis be-
günstigt wird. 

„Soll ein derartiges System trotz des Eingriffs in eine solche Grundfreiheit gerechtfertigt sein, 
muss es daher auf objektiven, nicht diskriminierenden[,] im Voraus bekannten Kriterien beruhen, 
damit der Ermessensausübung durch die nationalen Behörden hinreichende Grenzen gesetzt 
werden.“59 

Zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit sowie der Bayerischen Staatsregierung wurden Leitlinien für eine Eu-
roparechtskonforme Ausgestaltung von Einheimischenmodellen ausgehandelt.60 

Diese Leitlinien zeigen die zwingend von den Kommunen zu beachtenden Grundsätze auf, lassen 
ihnen ansonsten aber einen weiten Gestaltungsspielraum. 

*** 

                                     

57 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 50. 

58 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 52. 

59 EuGH, Urteil vom 8. Mai 2013 - C-197/11 und C-203/11 - flämisches Dekret -, juris Rn. 57 mwN. 

60 Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr: Zwischen der Europäischen Kommission, dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayerischen Staatsregierung 
im Verhandlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei deren Anwendung die europäische Kommission in 
Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern praktizierten Einheimischenmodelle zu erheben. 
22. Februar 2017. Abrufbar unter: https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf. 

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/med/aktuell/leitlinien.pdf
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